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Verfahren:  
 

Vermittlung von Tagespflegeplätzen 
 

 

1. Verantwortlicher 

 

Kreis Heinsberg 
Der Landrat 
Valkenburger Straße 45 
52525 Heinsberg 

 

Verantwortliche Organisationseinheit Stellvertretung 

Amt: Jugendamt Amt: Jugendamt 

Sachgebiet: Kindertagespflege Sachgebiet: Kindertagespflege 

Name: Frau Küppers Name: Frau Flecken 

Telefon: 02452/13-5116 Telefon: 02452/13-5114 

Fax: 02452/13-88 5116 Fax: 02452/13-88 5114 

E-Mail: 
irmgard.kueppers@ 
kreis-heinsberg.de 

E-Mail: 
melanie.flecken@ 
kreis-heinsberg.de 

 

2. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten 

 

Datenschutzbeauftragte des Kreises Heinsberg  
Valkenburger Straße 45        Tel. 02452/13-0 
52525 Heinsberg     E-Mail: info.datenschutz@kreis-heinsberg.de 
 

 

3. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten erfolgt zu fol-
genden Zwecken: 

 
Vermittlung von Tagespflegeplätzen und Abrechnung 
mit den Tagespflegepersonen 

Die Verarbeitung erfolgt auf Grund 
der folgenden wesentlichen 
Rechtsgrundlagen:  

 
Art. 6 Abs.1 lit. S. 1 lit. c i. V. m. Art. 9 Abs. 2 lit. b) 
DS-GVO i. V. m. den speziellen Regelungen des 
SGB I, SGB VIII, SGB X und KiBiz und der Leitlinien 
zur Förderung der Kindertagespflege im Kreisju-
gendamtsbezirk Heinsberg 
 

  

Merkblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten 

(Informationspflicht nach Art. 13 und Art. 14 DS-GVO) 
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4. Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

 

Es erfolgt eine Verarbeitung nach-
stehender Kategorien personenbe-
zogener Daten:  
 

 

Personenstammdaten der Eltern und der Kinder, 
Gesundheitsdaten des Kindes, Beruf und Ausbildung 
der Eltern, Sorgeberechtigung, Personenstammda-
ten der Haushaltsangehörigen, Daten der Tagespfle-
gepersonen, Pädagogische Informationen, allgemei-
ne Informationen zum Sachverhalt 
 

 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten 
werden an folgende Empfänger 
bzw. Kategorien von Empfängern 
weitergegeben: 

 

Innerhalb des Verantwortlichen:  
Mitarbeiter/innen des Kreises Heinsberg, die mit der 
Abrechnung der Tagespflege betraut sind 
 
Außerhalb des Verantwortlichen (Dritte):  
Tagespflegepersonen, Eltern, ggf. Mitarbeiter/innen 
anderer Jugendämter  
 
 

 

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

 

Die konkrete Speicherdauer kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht angegeben werden. Die 
Daten werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist.  
 

 

7. Rechte der Betroffenen im Rahmen der Verarbeitung 

 

Die nachfolgenden Rechte bestehen nur nach den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzun-
gen und können im Einzelfall durch andere gesetzliche Regelungen eingeschränkt oder 
ausgeschlossen sein: 

 Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) 

 Recht auf Berichtigung und Vervollständigung (Art. 16 DS-GVO) 

 Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO) 

 Recht auf Einschränkung (Art. 18 DS-GVO) 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, wenn die gesetzlichen Vorausset-
zungen dafür vorliegen (Art. 21 DS-GVO) 

 Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO) 
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8. Pflicht zur Bereitstellung von Daten  

 

Wer Sozialleistungen (das sind Dienst-, Sach- und Geldleistungen) beantragt hat oder er-
hält, ist zur Mitwirkung verpflichtet, vgl. §§ 60 ff. SGB I. Das bedeutet, dass die betroffene 
Person alle leistungsrelevanten Tatsachen und Änderungen in den persönlichen Verhält-
nissen angeben muss, die Auswirkungen auf die Leistungsgewährung haben können. Zu 
den Mitwirkungspflichten zählen auch die Vorlage von entscheidungsrelevanten Unterla-
gen, die Zustimmung zur Auskunftseinholung bei Dritten, das persönliche Erscheinen beim 
Jugendamt. Im Falle der Nichtbeachtung können Leistungen ganz oder teilweise versagt 
oder entzogen werden. 
 

 
 
 

10. Zuständige Aufsichtsbehörde 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf 
Telefon: 0211/38424-0 
Fax: 0211/38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

 

11. Quelle der personenbezogenen Daten 

 

Die personenbezogenen Daten stammen aus folgenden Quellen: Kindertagespflegeperso-
nen.Eltern. 

 

mailto:%20poststelle@ldi.nrw.de

